
4

Kurz informiert
ASR

ASR
Auto • Steuern • Recht 02-2021

▶▶ Buchführung
Geschäftsunterlagen – das darf 2021 in den reißwolf

| Entrümpeln Sie Ihre Archive und Registraturen. Schaffen Sie Platz für 
neue Unterlagen – auch im Home-Office. Die alphabetisch sortierte Über-
sicht „Aufbewahrungsfristen 2021“ verrät Ihnen, welche Geschäftsunterla-
gen jetzt in den Reißwolf wandern dürfen. |

PrAXiStiPPS | In punkto Aufbewahrung müssen Sie Folgendes wissen:
▶� Geschäftsunterlagen sind je nach Art sechs oder zehn Jahre lang aufzubewah-
ren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die letzte Eintra-
gung gemacht, Abschlüsse festgestellt oder Handelsbriefe empfangen  
oder abgesandt wurden. Erleichterungen gelten bei der Aufbewahrung  
von Lieferscheinen seit 01.01.2017: Bei empfangenen Lieferscheinen, die keine 
Buchungsbelege sind, endet die Aufbewahrungsfrist mit Erhalt der Rechnung, 
für abgesandte Lieferscheine mit Versand der Rechnung.

▶� Sie dürfen die Unterlagen trotz Ablauf der regulären Frist nicht vernichten, 
wenn eine Außenprüfung oder ein Einspruchsverfahren läuft bzw. die entspre-
chende Steuerfestsetzung vorläufig ist (§ 147 Abs. 3 AO).

▶� Für die Verpflichtung zur Aufbewahrung müssen Sie in der Bilanz eine Rück-
stellung bilden.  

▶� Soweit die Unterlagen zur drohenden oder begonnenen Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung nötig sind, dürfen und sollten Sie diese länger als 
sechs bzw. zehn Jahre lang aufbewahren.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Übersicht „Aufbewahrungsfristen 2021“ auf asr.iww.de → Abruf-Nr. 47049812

• Beitrag „Datenzugriff auf elektronische Aufzeichnungen bei Systemwechsel“, ASR 
1/2020, Seite 1 → Abruf-Nr. 46285460
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▶▶ Geldwäscheprävention
Länder beschließen gemeinsame AuA zum Geldwäschegesetz

| Die Geldwäscheaufsicht für den Automobilhandel obliegt den Bundeslän-
dern. Im Dezember  2020 haben diese erstmals gemeinsame AuA (Ausle-
gungs- und Anwendungshinweise) beschlossen. Das umfangreiche Papier 
weist insbesondere darauf hin, wann die Verwaltung abweichende Ansich-
ten vertritt und dient Geldwäschebeauftragten in Autohäusern bei der Prä-
ventionsumsetzung. |

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

• Hessen hat das Schreiben bereits veröffentlicht: www.iww.de/s4514

• ASR wird Sie in einer der nächsten Ausgaben umfassend über die AuA informieren.
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